
BEKANNTMACHUNG 
 

1. Nachtragssatzung der Hauptsatzung 
der Stadt Niebüll, Luftkurort, Kreis Nordfriesland 

 
Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit geltenden 
Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 25.03.2021 und mit 
Genehmigung des Landrates des Kreises Nordfriesland vom 28.04.2021 folgende 1. 
Änderung der Hauptsatzung der Stadt Niebüll zum 01.04.2021 erlassen: 
 

Artikel 1 
 

§ 9 
Aufgaben des Haupt- und Finanzausschusses 

(§§ 27, 28, 45c, 76 Abs. 4 GO) 
 
(6) Dem Haupt- und Finanzausschuss wird tertialweise ein Bericht zu den 

aufgeführten Beschlüssen der Stadtvertretung, zum Stand der Baumaßnahmen 
sowie ein Haushalts-/Finanzbericht vorgelegt. 

 
Artikel 2 

 
§ 13 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 
 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren 
außergewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Mitglieder der 
Stadtvertretung an Sitzungen der Stadtvertretung erschweren oder verhindern, 
können die notwendigen Sitzungen der Stadtvertretung ohne persönliche 
Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als Videokonferenz durchgeführt 
werden. 

 Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung 
einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und Ton 
an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung 
hierüber trifft die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher in Abstimmung mit 
der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister. 

 
(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 

durchgeführt werden. 
 
(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 
 
(4) Die Stadt entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall 

der Durchführung von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu 
Beratungsgegenständen oder anderen Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unterbreiten können. Das 
Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 
bekanntgemacht. 

 
(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche 

Übertragung von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch 
eine Echtzeitübertragung oder eine vergleichbare Einbindung über Internet 
hergestellt. 

 
  



 
Artikel 3 

 
§ 14 

Verarbeitung personenbezogener Daten (Datenschutz- 
Grundverordnung, Landesdatenschutzgesetz) 

 
(3)  Film- und Tonaufnahmen durch die Stadt selbst oder einen von ihr beauftragten 

Dritten, mit dem Ziel der Veröffentlichung per Livestream im Internet, sind im 
Sinne des § 35 Abs. 4 GO von öffentlichen Sitzungen der Stadtvertretung und 
der Ausschüsse zulässig. 

 
Artikel 4 

 
§ 15 

Verträge mit Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern 
(§ 29 Abs. 2 GO) 

 
Verträge der Stadt mit Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern, Mitgliedern oder 
stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO oder der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen 
Stadtvertreterinnen oder Stadtvertreter, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder 
der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO  oder die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Stadtvertretung 
rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die 
jeweilige Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den 
Betrag von 10.000,-  €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von  1.000,-  
€ im Monat, nicht übersteigt . 
 
Erfolgt die Auftragsvergabe unter den Voraussetzungen des Satzes 1 im Wege der 
freihändigen Vergabe/Verhandlungsvergabe ist der Vertrag ohne Beteiligung der 
Stadtvertretung rechtsverbindlich, wenn der Auftragswert den Betrag von 30.000,- 
€, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag in Höhe von 2.500,- €, nicht 
übersteigt. 

 
Artikel 5 

 
§ 16 

Verpflichtungserklärungen 
(§ 64 GO) 

 
Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 12.000,-  €, bei 
wiederkehrenden Leistungen 1.000,-  € monatlich, nicht übersteigt, sind 
rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvorschriften des §§ 51 Abs. 2 und 
3 und 56 Abs. 2 und 3 GO entsprechen.  

 
Artikel 6 

 

§ 17 
Veröffentlichungen 

(Bekanntmachungsverordnung, §§ 4a und 10a BauGB) 
 
(1) Örtliche Bekanntmachungen und Verkündungen der Stadt erfolgen – mit 

Ausnahme der örtlichen Bekanntmachungen und Verkündungen gemäß 



Baugesetzbuch (BauGB) – durch Veröffentlichung auf der Internetseite des Amtes 
Südtondern unter der Internetadresse www.amt-suedtondern.de. 
Veröffentlichungen sind informell auf der Homepage der Stadt Niebüll 
bereitzustellen. 
 

 
(2) Bei örtlichen Bekanntmachungen und Verkündungen gemäß BauGB erfolgen die 

Bekanntmachungen der Stadt im „Nordfriesland Tagesblatt“. Die entsprechenden 
Bekanntmachungen sind auch im Internet unter www.amt-suedtondern.de 
bereitzustellen. 

 
(3) Jede Person kann sich Satzungen und Verordnungen kostenpflichtig zusenden 

lassen. Textfassungen werden im Amt Südtondern, Markstraße 12, 25899 Niebüll 
zur Mitnahme bereitgehalten. 

 
Artikel 7 
 
§ 18 

Inkrafttreten 
 

Die 1. Nachtragssatzung der Hauptsatzung der Stadt Niebüll tritt zum 01.04.2021 
in Kraft. 
  
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch 
Verfügung des Landrates des Kreises Nordfriesland vom 28.04.2021 erteilt. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
Niebüll, den 26.05.2021 
 

 
 
       Stadt Niebüll 
       Der Bürgermeister 
 
    L. S.   gez. Bockholt 
 
       Wilfried Bockholt 


